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Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, 
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Stuttgart 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 

A K T I V S E I T E 31.12.2023 31.12.2022 
€ € € 

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte  
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 169.713,00 107.016,00 

2. Geleistete Anzahlungen 8.698,90 0,00 
178.411,90 107.016,00 

II. Sachanlagen 
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 253.316,00 255.719,00 

431.727,90 362.735,00 

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.151,26 17.363,88 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 920,00 920,00 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 12.394,20 2.100.357,36 

13.314,20 2.101.277,36 

III. Bundesbankguthaben, Kassenbestände 903.416,65 86.291,65 
935.882,11 2.204.932,89 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.382,10 40.503,49 

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.871.846,80 0,00 
3.263.838,91 2.608.171,38 



P A S S I V S E I T E 31.12.2023 31.12.2022 
€ € € 

A. Eigenkapital
I. Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme Land – 26.518.646,80 0,00 
II. Erfolgswirksame Zuführungen Land im Jahr 24.646.800,00 0,00 
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.871.846,80 0,00 

0,00 0,00 

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur 
Finanzierung des Sachanlagevermögens 282.168,00 362.735,00 

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.673.251,00 971.087,00 

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 240.775,69 222.985,25 
2. Verbindlichkeiten gegenüber Landesbetrieben 969.862,02 971.289,97 
3. Sonstige Verbindlichkeiten 97.782,20 80.074,16 

1.308.419,91 1.274.349,38 

3.263.838,91 2.608.171,38 



Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, 
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Stuttgart 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

2 0 2 3 2022 
€ € € 

1. Sonstige betriebliche Erträge 141.909,13 22.315.710,71 
2. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter 18.096.287,62 16.566.897,76 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 3.382.593,00 2.988.495,32 
21.478.880,62 19.555.393,08 

3. Materialaufwand 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 40.481,93 38.833,20 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 197.161,93 199.994,96 

237.643,86 238.828,16 
21.716.524,48 19.794.221,24 

Zwischenergebnis 21.574.615,35 2.521.489,47 
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- 

gegenstände des Anlagevermögens und  
Sachanlagen 84.280,52 84.216,00 

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.859.751,43 2.437.273,47 
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,50 0,00 

4.944.031,95 2.521.489,47 
7. Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme Land –  26.518.646,80 0,00 
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I. Allgemeine Angaben 

(1) Die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg (BGBW) hat ihren Sitz 
laut Satzung in der Rosenbergstraße 122 in 70193 Stuttgart, Baden-Württemberg 

(2) Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetz- 
buches gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. nach den Vorschriften für große Kapitalgesell-
schaften aufgestellt und gegliedert. 

(3) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

(4) Die BGBW ist eine vollrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und wurde durch das Lan-
desgesetz über die Sozialarbeit der Justiz vom 26.10.2016 errichtet. Es gilt die Satzung vom 
14. November 2016. Im März 2023 wurde die Satzung aufgrund der Anhebung des monatli-
chen Pauschalentschädigungsbetrages geändert. 

II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie deren Änderungen 

(5) Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortfüh-
rung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). 

(6) Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger 
Abschreibungen bewertet. 

(7) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten werden linear über eine Nutzungsdau-
er von 1 bis 5 Jahren abgeschrieben.  

(8) Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten. Anschaffungskosten-
minderungen werden abgesetzt. 

(9) Es kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungssätze rich-
ten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzugsdauer. 

(10) Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwi-
schen 3 und 13 Jahren. 
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(11) Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 werden 
im Jahr des Zugangs nach §6 (2a) EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über 
fünf Jahre abgeschrieben. 

(12) Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederst-
wertprinzips zu Anschaffungskosten. 

(13) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt, es 
sind keine Wertberichtigungen erforderlich. 

(14) Bundesbankguthaben und Kassenbestände sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. 

(15) Der aktive Rechnungsabrechnungsposten betrifft Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die 
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens er-
folgt linear entsprechend dem Zeitablauf. 

(16) Im Berichtsjahr wurde die Darstellung der Zuweisungen aus dem Staatshaushaltsplan in Bi-
lanz und Gewinn- und Verlustrechnung verändert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wur-
den abweichend zum Vorjahr die Zuweisungen nicht mehr unter den sonstigen betrieblichen 
Erträgen ausgewiesen, so dass sich ein Jahresfehlbetrag ergibt, welcher nach § 5 Abs. 1 Ge-
setz über die Sozialarbeit in der Justiz (GSJ) aus dem Haushalt zu finanzieren ist. In der Bi-
lanz wurden die Zuweisungen aus dem Staatshaushaltsplan für das Jahr 2023 und der Jah-
resfehlbetrag 2023 erstmalig unter dem Posten Eigenkapital offen ausgewiesen.  

(17) Erhaltene Zuwendungen für Investitionen durch das Land Baden-Württemberg wurden bis 
zum 31. Dezember 2022 auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten entsprechend der 
Stellungnahme IDW HFA 1/1984 i.d.F.v. 1990 ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für An-
lagevermögen der BGBW und ihrer Ausstattung eingesetzt wurden. Die Sonderposten wurden 
nach Maßgabe der Abschreibungen auf die mit den Zuschüssen finanzierten Anlagegüter auf-
gelöst. Da die Zuweisungen des Landes nicht zweckbestimmt für Investitionen erfolgen, son-
dern dem allgemeinen Defizitausgleich dienen, werden ab dem Berichtsjahr die Zuwendungen 
nicht mehr dem Sonderposten zugeführt. Der bis zum 31. Dezember 2022 gebildete Sonder-
posten wird nunmehr in Höhe der Abschreibungen auf die mit den Zuschüssen finanzierten 
Anlagegüter aufgelöst. Für zukünftige Investitionen werden keine Sonderposten auf der Pas-
sivseite der Bilanz mehr ausgewiesen.  

(18) Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.  

(19) Die Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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III. Erläuterungen zur Bilanz 

(20) Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB 
zur Darstellung der bisher erhaltenen und verwendeten Investitionskostenzuschüsse auf der 
Passivseite um den Posten „Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachan-
lagevermögens“ erweitert.  

(21) Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagennachweis als Bestandteil 
des Anhangs. Der Bruttoanlagenspiegel stellt sich wie folgt dar: 
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 Bilanzposten Stand am Zugänge Abgänge Stand am
1.1.2023 lfd. Jahr 31.12.2023

€ € € €

1 2 3 5 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
    1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
        Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
        sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.711.047,45 110.510,67 0,00 1.821.558,12
   2. Geleistete Anzahlungen 0,00 8.698,90 0,00 8.698,90

1.711.047,45 119.209,57 0,00 1.830.257,02

II. Sachanlagen
    1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 457.793,58 34.063,85 0,00 491.857,43
    2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00

457.793,58 34.063,85 0,00 491.857,43
2.168.841,03 153.273,42 0,00 2.322.114,45

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Gesamte Ab- Abschreibun- Entnahme Gesamte Ab- (Stand (Stand
schreibungen gen des für schreibungen 31.12.2023) 31.12.2022)

Stand am Geschäfts- Abgänge Stand am
1.1.2023 jahres 31.12.2023

€ € € € € €

7 8 9 10 11 12

1.604.031,45 47.813,67 0,00 1.651.845,12 169.713,00 107.016,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.698,90 0,00

1.604.031,45 47.813,67 0,00 1.651.845,12 178.411,90 107.016,00

202.074,58 36.466,85 0,00 238.541,43 253.316,00 255.719,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202.074,58 36.466,85 0,00 238.541,43 253.316,00 255.719,00
1.806.106,03 84.280,52 0,00 1.890.386,55 431.727,90 362.735,00

RestbuchwerteEntwicklungen der Abschreibungen
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(22) Die sonstigen Vorräte beinhalten Postwertzeichen im Wert von € 18.951,26 (VJ: € 17.363,88) 
und Vorschüsse in Höhe von € 200,00 (VJ: € 0,00). 

(23) Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von 
unter einem Jahr. 

Die Forderungen aus Zuweisungen gegenüber dem Land Baden-Württemberg im Vorjahr in 
Höhe von € 2.094.976,11 resultierten aus abgegrenzten Ansprüchen auf Zuweisungen für das 
Jahr 2022. Ab dem Berichtsjahr erfolgt ein Ausweis der im Berichtsjahr erhaltenen Zuweisun-
gen im Eigenkapital. Die notwendigen Ausgaben zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
BGBW werden gemäß § 5 Abs. 1 GSJ aus dem Haushalt finanziert. Soweit sich eine Unter-
deckung ergibt, erfolgt ein Ausgleich über den Haushaltsansatz für das Folgejahr. Eine Forde-
rung wird nach dieser Systematik nicht mehr ausgewiesen. 

(24) Die Rückstellungen per Bilanzstichtag gliedern sich wie folgt: 

Stand am Inanspruch- Auflö- Zufüh- Stand am
1.1.2023 nahme sungen rungen 31.12.2023

€ € € € €

I. Sonstige Rückstellungen 

1. Rückstellung für Urlaub und 866.587,00 866.587,00 0,00 957.000,00 957.000,00
    Mehrarbeit

2. Rückstellung für Rechts- und 10.000,00 8.734,60 1.265,40 10.000,00 10.000,00
    Beratungskosten

3. Rückstellung für ungewisse
    Verbindlichkeiten
    - Inflationsausgleich 0,00 0,00 0,00 583.551,00 583.551,00
    - Freistellungsjahr 67.700,00 0,00 26.600,00 42.900,00 84.000,00
    - Ehrenamtspauschalen 15.000,00 15.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
    - LBV Verwaltungskosten 9.000,00 5.392,25 3.607,75 6.000,00 6.000,00
    - Reisekosten 300,00 79,10 220,90 200,00 200,00
    - Lieferantenrechnungen 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

971.087,00 898.292,95 31.694,05 1.632.151,00 1.673.251,00
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(25) Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 

(26) Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Klientengelder, die wir treuhänderisch verwalten 
und entsprechend der Zahlungsaufträge der Klienten an die Gläubiger oder Geschädigten  
weiterleiten. 

IV. Erläuterung zu Gewinn- und Verlustrechnung 

(27) In den sonstigen Erträgen sind € 31.694,05 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
enthalten.  

(28) In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt € 4.859.751,43 sind im 
Wesentlichen IuK-Dienstleistungen in Höhe von € 1.273.809,72, ausgezahlte Ehrenamtspau-
schalen in Höhe von € 292.301,20, Reisekosten in Höhe von € 284.602,23, Aufwendungen für 
Porto und Versandkosten sowie Zustelldienste in Höhe von € 108.596,90, Aufwendungen für 
Prüfung und Beratung in Höhe von € 108.254,88, die jährliche Verwaltungskostenpauschale 
des LBV in Höhe von € 117.860,00, Aufwendungen für Telekommunikation in Höhe von 
€ 70.322,90, Aufwendungen für Betriebsmedizin und Arbeitssicherheit in Höhe von 
€ 28.528,89, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung in Höhe von € 92.212,16 und Auf-
wendungen für Büromaterial und Drucksachen in Höhe von € 39.716,18 enthalten. Darüber 
hinaus sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen € 299,29 außerordentliche Aufwen-
dungen enthalten.   

Aufgrund der Ausweisänderung hinsichtlich der Zuweisungen aus dem Staatshaushaltsplan 
war die im Vorjahr ausgewiesene Forderung aus abgegrenzten Zuweisungen aufzulösen. 
Dies führte zu periodenfremden Aufwendungen in Höhe von € 2.094.976,11, welche in den 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.  
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V. Sonstige Angaben 

(29) Haftungsverhältnisse bestehen nicht. 

(30) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:  

Die Angabe erfolgt nur für das Jahr 2024. 

Im Berichtsjahr erfolgten folgende Ausschreibungen: 

 Zukunftswerkstatt Doku mit 3 Aufträgen – Automatisierte Aktenanlage, Automatisierte 
Berichte und Schnittstellensupport/diverse Revisionen – und einem Auftragswert von 
insgesamt € 102.000,00 (netto)

 Projekt „Evaluation der Sozialen Diagnostik und daran anschließender Intervention im 
Bereich Bewährungshilfe und Führungsaufsicht bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe 
Baden-Württemberg (ESoDIn BW)“ mit einem Auftragswert von € 67.902,42 (netto)

 Unternehmensberatung zum Kulturwandel bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe Ba-
den-Württemberg durch die Trigon GmbH mit einem Auftragswert von € 57.424,94.

(31) Die benötigten Betriebsgebäude werden unentgeltlich durch das Land gestellt. 

(32) Organe der Gesellschaft 

 Der Vorstand lag im Geschäftsjahr 2023 bei: 

 Herr Volkmar Körner, Vorstand für wirtschaftliche Angelegenheiten, Personal und  
Organisation der Zentrale 

 Herr Christian Ricken, Vorstand für sozialarbeiterische Leistungen und Organisation  
der Einrichtungen 

(33) Der Vorstand erhielt im Geschäftsjahr 2023 Bezüge in Höhe von T€ 284 (Vorjahr: T€ 283) von 
der Gesellschaft. 

(34) Dem Verwaltungsrat gehörten im Berichtsjahr an: 

 Herr Martin Finckh, Ministerialdirigent Ministerium der Justiz und für Europa,  
Vorsitzender des Verwaltungsrates 

 Herr Dr. Joachim Müller, Ministerialrat Ministerium der Justiz und für Europa 
 Herr Clemens Dietz, Ministerialrat Ministerium für Finanzen 
 Herr Christoph Diel, Gesamtpersonalrat der BGBW 
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 Der Verwaltungsrat erhielt im Geschäftsjahr 2023 keine Bezüge von der Gesellschaft. 

(35) Das für das Geschäftsjahr vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf 
brutto T€ 9 (VJ: T€ 9). 

(36) Anzahl der Arbeitnehmer:  
Die jahresdurchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 489,0 (Vorjahr: 
490,6), davon entfallen auf BGBW Angestellte 396,2 (Vorjahr: 386,9), Beamte 73,3 (Vorjahr: 
83,8), DHB-Studenten/Semesterpraktikanten 17,5 (Vorjahr: 18,2) sowie geringfügige Beschäf-
tigte 2,0 (Vorjahr: 1,7). 

Zum 31.12.2023 stellt sich dies wie folgt dar:  

BGBW Angestellte 411 (VJ: 390)
Beamte   70   (VJ:   79) 
DHBW Studenten/Semesterpraktikanten 14 (VJ: 17)
Geringfügige Beschäftigte     2   (VJ:     2) 
GESAMT 497 (VJ: 488)

(37) Die BGBW hat zum 1. Januar 2017 die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe von der 
NEUSTART gGmbH übernommen. Die Mitarbeitenden der NEUSTART gGmbH sind im Zuge 
des Betriebsübergangs (BGB § 613a) zum 1. Januar 2017 auf die BGBW übergegangen. Die 
verbeamteten Sozialarbeiter wurden der BGBW zugewiesen, die Landesangestellten sind an 
die BGBW auf Basis von einzelvertraglichen Lösungen übergegangen.  
In der Zeit zwischen dem Schluss des Geschäftsjahrs und der Erstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetre-
ten, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken und welche 
nicht Eingang in den Jahresabschluss 2023 gefunden haben. 

(38) Der Vorstand schlägt dem Verwaltungsrat vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

Stuttgart, 28. Oktober 2024 

__ 
Dipl.-Ök. Volkmar Körner Dipl.-Soz.Arb. (FH) Christian Ricken 
(Vorstand)       (Vorstand) 
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Lagebericht der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg 
(BGBW) 2023 

Grundlagen der Tätigkeit der BGBW 

Aufgabe 

Mit dem Gesetz über die Sozialarbeit in der Justiz (GSJ) vom 26.10.2016 wurde die BGBW 
als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet und ihr wurden zum 01.01.2017 
die gesetzlichen Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe übertragen. 

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe stellt eine wichtige Säule in der Straffälligenhilfe dar. Die 
Begleitung und Wiedereingliederung sowie die Kontrolle straffällig gewordener Menschen 
auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe des Landes. Es handelt 
sich um eine anspruchsvolle, mit einem hohen Maß an Verantwortung verbundene Sozial-
arbeit. Neben den hauptberuflichen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern setzt das in den 
letzten Jahren in Baden-Württemberg bewährte „Zwei-Säulen-Modell“ auch auf ein traditio-
nell starkes Engagement der Institutionen der freien Straffälligenhilfe. Die Zivilgesellschaft 
ist durch ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer eingebunden. 

Forschung und Entwicklung 

Wir waren im Geschäftsjahr 2023 nicht im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. 

Wirtschaftsbericht 

Das Geschäftsjahr 2023 war das siebente Geschäftsjahr der BGBW, das nach der Aufga-
benübernahme in 2017 vollständig im Normalbetrieb gelaufen ist. 
Das Land Baden-Württemberg finanziert durch Zuweisungen die laufenden Kosten der 
BGBW, überlässt die zugewiesenen Beamten unentgeltlich (diese machen ca. 17 % der 
Gesamtbelegschaft aus) und stellt die Immobilien ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung. 
Die BGBW hat am 13.12.2017 einen neuen Haustarifvertrag mit der ver.di abgeschlossen. 
Damit konnte ein offener tarifloser Zustand abgelöst und Spezifika unseres Arbeitsfeldes 
berücksichtigt sowie ein Kostenvorteil gegenüber dem TVL von rd. 3% gesichert werden. 
Die Gehaltssteigerungen sind seitdem tarifvertraglich an die Entwicklung des TVL gekop-
pelt. 
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Leistungsindikatoren 

Als wesentliche Leistungsindikatoren betrachten wir die erbrachten Leistungspunkte und die 
Höhe der Zuweisungen durch das Land. 
Die Leistungspunkte sind Äquivalenzziffern hinsichtlich der unterschiedlichen zu erbringen-
den Aufgaben. Für Klienten in der Bewährungshilfe werden in Abhängigkeit von der Betreu-
ungsintensität von 0,32 Leistungspunkten (formaler Kontakt) bis zu 4,06 Leistungspunkten 
für Klienten in der Intensivbetreuung berechnet. Ein TOA-Auftrag entspricht 0,5 Leistungs-
punkten, ein Gerichtshilfeauftrag 0,33. Im Übergangsmanagement werden in Abhängigkeit 
von der Interventionsintensität 0,13-0,5 Leistungspunkte verrechnet. 

Indikatoren 2023 2022

Leistungspunkte 29.521 31.485
Zuweisung durch das Land Baden-Württemberg          24.646.800,00 € 22.212.551,93 €

(Im Berichtsjahr betreffen die Zuweisungen die im Jahr gezahlten gesamten Zuweisungen aus dem Staatshaushaltsplan; im Vorjahr ist 
der Betrag der für Betriebskosten verwendeten Zuweisungen angegeben.)   

Geschäftsverlauf und Lage 

Der Geschäftsverlauf entsprach den Erwartungen.  

Im Rahmen der Bewährungshilfe betreute die BGBW per 31.12.2023 16.342 (Vj. 16.894) 
Klienten, 253,13 Arbeitskräfteanteile (AKA) sind in der Bewährungshilfe tätig. Von den 
16.342 Klienten werden 777 (Vj. 846) von ehrenamtlichen Bewährungshelfern betreut. So-
mit ergibt sich eine durchschnittliche Belastungszahl von rd. 61,49 (Vj. 69,09) Klienten pro 
AKA hauptamtlichen Bewährungshelfer.  

In 2023 wurden 7.813 (Vj. 9.648) Gerichtshilfe Aufträge und 1.571 (Vj. 1.632) Aufträge im 
Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs abgearbeitet. Zur Entlassungsvorbereitung erhielten 
wir 1.363 Aufträge (Vj. 1.351). 

Die BGBW hatte zum Bilanzstichtag 411 Angestellte mit 315,65 AKA und ihr waren  
70 Beamte mit 62,70 AKA zugewiesen. Diesen IST-AKA von zusammen 378,35 standen in 
der Planung 377 Plan-AKA gegenüber.  

Für die eigenen Angestellten entstanden in 2023 Personalaufwendungen in Höhe von 
21.479 T€.  
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Wirtschaftsplan ange-
passt an mittelfristige 
Finanzplanung in T€ 

Ist in T€ Differenz in T€ 

Sonstige Erlöse 24.647 61 -24.586
Erlöse Auflösung Sonderposten 405 80 -324
Personalkosten -21.507 -21.771 -264
Sachkosten    -2.735 -2.710 25
AfA -405 -84 321
Auflösung der Forderungen aus 
Zuschüssen 2022

0 -2.095 -2.095

Überschuss /Fehlbetrag 405 -26.519
Zuweisungen 2023 - 24.647
Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag 

- 1.872

(Die Personal- und Sachkosten sind aufgrund einer abweichenden Kontenzuordnung im Wirtschaftsplan nicht unmittelbar mit den ent-
sprechenden Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung abstimmbar.) 

Die Abweichungen bei den sonstigen Erlösen sowie der Auflösung der Forderung aus Zu-
schüssen 2022 ergeben sich aus der im Berichtsjahr geänderten Darstellung der Zuweisun-
gen aus dem Staatshaushaltsplan und sind nur formaler Natur, vgl. dazu auch die Angaben 
im Anhang. 

Die Abweichung bei den Personalkosten beträgt - 264 T€ bzw. 1,1 % zum Wirtschaftsplan. 
In diesen Werten ist aber noch eine gegenüber der Planung niedrigere Aufwandsentschä-
digung der Ehrenamtlichen in Höhe von rd. 68 T€ enthalten. Mithin ergeben sich gegenüber 
dem Plan höhere Personalkosten für die angestellten Mitarbeiter von rd. 264 T€, dies erklärt 
sich aus zwei Effekten: 

Im Durchschnitt des Jahres 2023 lag die Beschäftigung mit 300,08 AKA noch 5,92 AKA 
unter der ausfinanzierten Anzahl der neuen Plan-AKA von 306,0, dies entspricht einer Men-
genabweichung von rd. + 409,07 T€ bzw. 1,9 %. Die Preisabweichung bzw. die durchschnitt-
lichen Personalkosten sind um 2,25 T€ bzw. 3,26 % höher als in der Annahme des Wirt-
schaftsplans. Die Differenz aus den tatsächlichen durchschnittlichen Personalkosten 
(71,35,0 T€) und den durchschnittlichen Personalkosten lt. Wirtschaftsplan (69,1 T€) multi-
pliziert mit der durchschnittlichen Beschäftigung (300,08 AKA). Daraus ergibt sich eine 
Preisabweichung von 674,04 T€ bzw. 3,18 %. 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Ertragslage 

Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres wird nach § 5 Abs. 1 GSJ aus dem Haushalt finan-
ziert. 

Vermögenslage und Kapitalstruktur 

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in das Anlagevermögen (ohne Finanzanlagen) in 
Höhe von insgesamt 153 T€ vorgenommen. Die Zugänge betreffen hauptsächlich mit 56 T€ 
Entwicklungskosten der DCCS GmbH für das Projekt ExtWeb und Zukunftswerkstatt, mit 
T€ 47 für die KLIDO-Web Applikation und mit T€ 7 für Erweiterungen der KLIDO-App. Des 
Weiteren wurden Geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von T€ 30 aktiviert. Den geleiste-
ten Anzahlungen gingen mit T€ 9 Investitionen für das Sicherheitspaket EVALARM zu.  

Ansonsten verweisen wir bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens auf den Anlage-
spiegel im Anhang. 

Die ausgewiesenen Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind Kautions-
zahlungen für zwei Car-Sharing-Anbieter. Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen-
über dem Einrichtungsträger betreffen Abgrenzungsbuchungen zum Jahresabschluss. 

Zum Stichtag werden 904 T€ an Bundesbankguthaben ausgewiesen. 

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (24 T€) beinhaltet im Wesentlichen Voraus- 
zahlungen an die DATAGROUP Stuttgart GmbH für die 2-jährige Garantieerweiterung der 
Drucker in Höhe von 12 T€, Softwarepflege bzw. Supportleistungen durch die DAT TEL 
System GmbH in Höhe von 6 T€, WebEx-Lizenzen für die Einrichtungen in Höhe von 3 T€ 
und Vorauszahlungen für eine 2-jährige Fortbildung einer Mitarbeitenden in Höhe von 2 T€. 

Der BGBW wurde kein Eigenkapital zugewiesen. 

Die Rückstellungen in Höhe von 1.673 T€ beinhalten eine Rückstellung für Urlaub und Mehr-
arbeit von 957 T€. Des Weiteren wurden 584 T€ für den Anspruch der Mitarbeitenden auf 
die Inflationsausgleichsprämie im Dezember des Berichtsjahres zurückgestellt. 

Zur weiteren Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir auf den Rückstellungs-
spiegel im Anhang. 
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Finanzlage 

Die BGBW ist durch den Bestand an liquiden Mitteln und bei entsprechenden Zuweisungen 
durch das Land Baden-Württemberg derzeit und zukünftig in der Lage, ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen. Eingetretene oder aufgrund der bekannten Geschäftsent-
wicklung absehbare Liquiditätsengpässe bestehen nach unserer Einschätzung nicht. Das 
Land Baden-Württemberg ist für Verbindlichkeiten der BGBW in der Gewährsträgerhaftung. 

Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Prognosebericht 

Aufgrund der Budgetplanung und der besonderen Finanzierung der Landesanstalt geht der 
Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresergebnis in Höhe des Vorjahres aus.  

Weitere Standorte sind nicht geplant. 

Grundlage unseres Prognoseberichts ist der angepasste Wirtschaftsplan. 

Prognose 2024
PLAN in T€

Personalaufwand - 21.963 
Abschreibungen - 405
Sachaufwand - 2.735

Jahresfehlbetrag vor Zuführungen 
Land - 25.103

Zuführungen für den laufenden Betrieb 25.103

  Jahresergebnis nach Zuführungen Land       0 
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Chancenbericht 

Die Aufgabenerfüllung der BGBW ist sichergestellt. Es gelingt uns regelmäßig gut qualifi-
ziertes und motiviertes Personal für die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe zu 
akquirieren, wobei seit 2022 verstärkt eine angespanntere Situation am Bewerbermarkt 
spürbar ist. Stellen müssen nunmehr vereinzelt häufiger ausgeschrieben werden, um eine 
erfolgreiche Besetzung realisieren zu können.  
Die Ausstattung mit der entsprechenden Bürokommunikation und der Fachanwendung ist 
umgesetzt und steht mit großer Ausfallsicherheit zur Verfügung. 

Risikobericht 

Internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem 

Das interne Kontrollsystem (IKS) orientiert sich am Prüfungsstandard des IDW und am 
HGrG. Diese Standards bilden das Kontrollumfeld für Risikobeurteilungen, Kontrollaktivi- 
täten, Information und Kommunikation.  

Das Risikomanagement ist als kontinuierliche Aufgabe in die Aufbau- und Ablauforganisa-
tion integriert. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für das Risikomanagement und der 
Risikoberichterstattung liegen beim Vorstand. Die Risikoberichterstattung an den Verwal-
tungsrat erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung des Vorstands. 

Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten 

Wir tätigen operative Geschäfte ausschließlich auf Euro-Basis. Währungsrisiken sind damit 
ausgeschlossen. Insgesamt sind wir aufgrund der Struktur der Geschäftstätigkeit und der 
Finanzierungsstruktur keinen Zins- und Kreditrisiken ausgesetzt. Auf den Einsatz von deri-
vativen Finanzinstrumenten wird verzichtet. 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

Die Finanzierung der BGBW erfolgt aus Landesmitteln gemäß dem Staatshaushaltsplan. 
Risiken bestehen in der Überschreitung der Planansätze. Diesem Risiko wird durch eine 
monatliche Analyse der Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Ausgaben 
begegnet. Zudem besteht eine quartalsweise diesbezügliche Berichterstattung an den Ver-
waltungsrat.  

Beteiligungs- und Haftungsrisiken 

Es bestehen keinerlei Beteiligungs- oder Haftungsrisiken. 
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Prozessrisiken und operative Betriebsrisiken 

Belastungen aus schwebenden Rechtsstreitigkeiten oder operativen Geschäftsrisiken be-
stehen zurzeit nicht.  

IT-Risiken 

Unsere zentrale EDV-Anwendung ist unsere Klientendokumentation, diese ist auch die 
Grundlage für Statistiken und unsere Berichterstattung. Unsere gesamten Anwendungen 
sind bei einem externen Dienstleister, der BITBW; gehostet, dessen Rechenzentrum den 
höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht. 

Personalrisiken  

Qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln und zu binden wird für uns zunehmend 
ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wir begegnen dem Risiko von Fluktuation durch attraktive 
Gestaltung des Arbeitsumfelds und regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen mit dem Ziel 
einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit. Es ist uns bisher stets gelungen, freiwerdende Stellen 
mit qualifizierten Personal zu besetzen. Seit 2022 bemerken wir verstärkt eine angespann-
tere Situation am Bewerbermarkt. Stellen müssen nunmehr vereinzelt häufiger ausgeschrie-
ben werden, um eine erfolgreiche Besetzung realisieren zu können.  

Gesamtrisiko 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr keine den Fortbestand gefährdende Risiken identifiziert. 
Wir haben die nach unseren Erkenntnissen notwendigen Maßnahmen ergriffen, um poten-
tiell zu erwartende Risiken zu beherrschen. 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließ-
lich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentli-
chen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben 
sind. 

Stuttgart, 28. Oktober 2024 

Dipl.-Ök. Volkmar Körner Dipl.-Soz.Arb. (FH) Christian Ricken 
(Vorstand)  (Vorstand) 





Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, Rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Stuttgart 

Prüfungsurteile  
Wir haben den Jahresabschluss der Landesanstalt Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Würt-
temberg, Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, Stuttgart – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Landesanstalt 
Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der rechts-
fähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen  
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 



Grundlage für die Prüfungsurteile  
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesent- 
lichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landesanstalt vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit der Landesanstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 



Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Landesanstalt vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys- 
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Landesanstalt 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie  
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen.  



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystems und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Landesanstalt abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit  
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit der Landesanstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Landesanstalt ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landesanstalt vermittelt. 



 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Landesanstalt. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach- 
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Stuttgart, am 31. Oktober 2024 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Zweigniederlassung Stuttgart

  

Rotzler Sander
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert) 





Verwendungsvorbehalt

Wir, die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung im Auftrag des Unternehmens vorgenommen. Neben der gesetzlichen Funktion 
der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen richtet sich der Be-
stätigungsvermerk ausschließlich an das Unternehmen und wurde zu dessen interner Verwendung 
erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage dienen soll. 
Das in dem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis von freiwilligen Abschlussprüfungen 
ist somit nicht dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen Dritter zu sein, und nicht für andere 
als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam 
wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks hin-
sichtlich nach seiner Erteilung eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 

Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke als nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersu-
chungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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